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GSASA

Förderung der Qualität und Sicherheit in den 

Bereichen Herstellung, Versorgung und 

Anwendung von Medikamenten

Medikationssicherheit im stationären Bereich 

und an Schnittstellen zum stationären Bereich

Beurteilung des EPDG mit Fokus 

Medikationssicherheit



Medikation: keine Sicherheit 

ohne Vollständigkeit
Beispiel: Kaletra® (HIV-Medikament)

• Kann den Effekt von anderen Medikamenten 

erhöhen

 Erhöhte Gefahr von unerwünschten Wirkungen

• Andere Medikamente können den Effekt von 

Kaletra® vermindern  Versagen der HIV-Therapie

 Bevor neue Medikamente

verordnet werden, muss eine

präzise Anamnese gemacht

werden.
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Freiwillige Teilnahme: 

 Limitierung des Mehrwertes des EPDG
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Selbstbestimmung 

des Patienten, mit…

Recommandation III eHealth Suisse

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de


La GSASA

• begrüsst die Einführung des EPDG,

• betont den Nutzen des EPDG hinsichtlich 
«seamless care»,

• ist der Ansicht, dass eine freiwillige Teilnahme der 
Gesundheitsfachpersonen den Mehrwert des EPDG 
limitiert und fordert faire Anreize für alle 
Leistungserbringer,

• stimmt dem Prinzip der Selbstbestimmung durch 
den Patienten zu, und

• fordert, dass die Information zur medikamentösen 
Behandlung präzis und vollständig ist, um die 
Sicherheit zu garantieren (Art. 9 Abs. 2-4).
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